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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat beauftragte den Bundesrat mit einem Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, die Einführung ergänzender Bestimmungen im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie im Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) zu prüfen, um
Kapitalgewinne, die aus der Aufgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt
wurden, mit Blick auf die berufliche Vorsorge der Betroffenen von der Steuer ganz
oder teilweise zu befreien. 1

POSTULAT
DATUM: 17.03.1998
URS BEER

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 2

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Nationalrätin Vallender (fdp, AR) mahnte einen Bericht über die kumulierte
Abgabebelastung an, den sie 1998 gefordert hatte (Einfache Anfrage 00.1130; zum
Postulat siehe hier). Dieser sollte die Entwicklung der Steuern, der
Sozialversicherungsbeiträge und -entgelte darlegen. Der Bundesrat stellte den Bericht
auf Ende Jahr in Aussicht. Mit der Überweisung eines Postulats von Jacqueline Fehr (sp,
ZH) beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz zu
erstellen. Besonders interessiere, wie sich die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse nach Abzug aller Steuern und Abgaben in den letzten zehn
Jahren entwickelt hätten. 3

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Im März 2015 reichte Thomas de Courten (svp, BL) ein Postulat zum Abbau von
Regulierungskosten durch die formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und
Zahlungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich ein. Dieses hatte zum Ziel,
Unterschiede bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohnquellensteuer zwischen
den Kantonen zu reduzieren, da diese den Unternehmen, insbesondere den Mikro- und
Kleinunternehmen, hohe Zusatzregulierungskosten bereiteten. Durch eine
Harmonisierung zwischen den Kantonen könnten diese Kosten reduziert werden, ohne
dass den Kantonen Steuereinbussen entstünden. Dazu müssten die Kantone aber eng in
die Überarbeitung miteinbezogen werden. Der Bundesrat pflichtete dem Anliegen des
Postulanten bei, da ein Regulierungskostenbericht vom Dezember 2013 eine
Harmonisierung von Fristen und Zahlungsintervallen ebenfalls als prüfenswert taxiert
hatte. Weil im Anschluss an diesen Bericht jedoch das EFD in Zusammenarbeit mit den
Kantonen mit der diesbezüglichen Prüfung und Berichterstattung bis 2016 beauftragt
worden war, empfahl der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. 

In der Frühjahrssession 2017 wurde das Postulat im Nationalrat behandelt. De Courten
wies darauf hin, dass der vom Bundesrat auf 2016 in Aussicht gestellte Bericht noch
nicht erschienen und allgemein seit dem Bericht 2013 „nicht viel Spürbares tatsächlich
passiert" sei. So hatten bereits 2015 ein Postulat Föhn (svp, SZ) und ein Postulat
(15.3720) Gössi (fdp, SZ) sowie die Motion Fournier (cvp, VS) eine beschleunigte
Umsetzung der im Regulierungskostenbericht präsentierten
Verbesserungsmassnahmen verlangt – bisher ohne zählbare Erfolge. Bundesrat Maurer
kündigte die Veröffentlichung des zuvor auf das Jahr 2016 angesetzten Berichts, der in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Schweizerischen Steuerkonferenz
entwickelt werde, auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 an. Entsprechend bat er den
Nationalrat darum, diesen Bericht abzuwarten, das Postulat abzulehnen und
anschliessend noch offene Forderungen durch einen neuen Vorstoss einzubringen.

POSTULAT
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Diesem Vorschlag folgte der Nationalrat jedoch nicht und stimmte mit 133 zu 56
Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Annahme des Postulats. Die ablehnenden Stimmen
und die Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und Grünen-Fraktion, die das
Postulat einstimmig ablehnten, sowie vereinzelt aus der CVP/EVP-Fraktion. 4

Finanz- und Ausgabenordnung

Zwei parlamentarische Vorstösse betrafen die finanzpolitischen Kennzahlen: Auf eine
Interpellation Loepfe (cvp, AI) (Int. 01.3689), weshalb die Schweiz nicht in den OECD-
Statistiken für die Staats- und die Finanzquote erscheine, antwortete der Bundesrat,
dass die schweizerische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung die OECD-Standards
noch nicht erfülle. Strittig sei die Frage, ob Sozialversicherungen dem öffentlichen oder
dem privaten Sektor zugeordnet werden; in der Schweiz betreffe dies insbesondere die
Krankenversicherung und die berufliche Vorsorge (beide sind zwar gesetzlich
vorgeschrieben, sind aber weitgehend privatwirtschaftlich organisiert). Strahm (sp, BE)
wollte den Bundesrat beauftragen, das Konzept der Fiskalquote an die OECD-Kriterien
anzupassen und diese Vergleichszahl ohne die Krankenversicherungsbeiträge zu
publizieren oder allenfalls beide Konzepte mit und ohne KV-Prämien nebeneinander zu
veröffentlichen, da die unterschiedliche Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den
Staat in Prozent des Bruttoinlandprodukts) zu einer Verzerrung im internationalen
Vergleich führe. Der Bundesrat erklärte sich bereit, das Postulat anzunehmen. 5

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Juni 2014 befasste sich der Nationalrat mit der Frage der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Bussen gegen natürliche und juristische Personen, die im Zuge des
US-Steuerstreits und einer Busse gegen die Grossbank Credit Suisse in der Höhe von
CHF 2,8 Mrd. hohe Wellen schlug. Eine Mehrheit des Nationalrats kritisierte die
Möglichkeit der Banken, einen Teil ihrer Bussen von den Steuern abziehen zu können
und überwies mit 99 zu 81 Stimmen bei 6 Enthaltungen ein Postulat Leutenegger
Oberholzer (sp, BL), das den Bundesrat beauftragte, die rechtliche Situation zu klären
und dem Parlament in einem Bericht darzulegen, wie Bussen und andere finanzielle
Sanktionen von natürlichen und juristischen Personen steuerlich beim Bund und in den
einzelnen Kantonen behandelt werden. Bekämpft wurde das Postulat namentlich von
Ruedi Noser (fdp, ZH), der argumentierte, dass nicht in jedem Fall klar sei, welcher
Anteil einer Busse strafrechtlichen Charakter habe. Gewisse Bussen würden auch einen
Teil Gewinnabschöpfung enthalten. Zudem gäbe es auch immer wieder Bussen, die im
Ausland ausgesprochen würden, bei denen die "Rechtsstaatlichkeit teilweise fraglich"
sei. In der gleichen Debatte lehnte der Nationalrat eine Motion Schelbert (gp, LU) ab.
Diese forderte, dass alle Folgekosten (Verhandlungen, Verwaltung und Gerichte) aus der
Bereinigung des Steuerstreits mit den USA den Finanzinstituten auferlegt werden. 6

POSTULAT
DATUM: 18.06.2014
DAVID ZUMBACH

Nur gerade drei Monate nach der Annahme eines Postulats Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) präsentierte der Bundesrat im September 2014 seinen Bericht zur steuerlichen
Abziehbarkeit von Bussen und finanziellen Verwaltungssanktionen. Gemäss Auffassung
des Bundesrates stellten demnach Bussen "keinen geschäftsmässig begründeten
Aufwand" dar und dürften aus diesem Grunde auch nicht von der Steuer abgezogen
werden. Weiter argumentierte der Bundesrat, dass durch die steuerliche
Abzugsfähigkeit die Strafwirkung verringert würde, was der beabsichtigen Wirkung von
Bussen ("sie sollen die bestrafte Person direkt treffen") zuwiderlaufen würde. Unklar
blieb indes weiter, was dies für die Grossbank Credit Suisse zu bedeuten hatte, die im
Zuge des US-Steuerstreits eine Busse von CHF 2,8 Mrd. bezahlen musste, da sie durch
den Kanton Zürich veranlagt wurde. In seinem Bericht betonte der Bundesrat denn
auch, dass die steuerliche Behandlung von Bussen, finanziellen Verwaltungssanktionen
und Gewinnabschöpfungen im Gesetz "nicht explizit" geregelt sei und bezeichnete es
aufgrund der "bestehenden Unsicherheiten" als sinnvoll, entsprechende Bestimmungen
in das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) und in das Gesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund und Kantonen (StHG) aufzunehmen. 7

POSTULAT
DATUM: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH
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Im Rahmen seines Berichts zu Motionen und Postulaten der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2015 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit von finanziellen
Sanktionen. Mit der Vorlage des Berichts im September 2014 erachte er das Postulat als
erfüllt, erklärte der Bundesrat. Im Juni 2016 sprach sich der Nationalrat stillschweigend
für die Abschreibung aus. 8

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ANJA HEIDELBERGER
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